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RA Martin Hupfer 
ist Fachanwalt für Vergaberecht in Dresden. Sein Tä-
tigkeitsbereich liegt hauptsächlich im Vergaberecht. 
Seit mehr als 10 Jahren berät er die öffentliche Hand 
und die Bieterschaft im Rahmen öffentlicher Auf-
tragsvergaben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt 
dabei auf der Gestaltung von Vergabeverfahren für 

freiberufliche Leistungen, insbesondere Architekten- und Ingenieur-
leistungen. Hier hat Herr Hupfer in den letzten Jahren an zahlrei-
chen prominenten Ausschreibungen mitgewirkt.

Teilnehmerkreis 

Öffentliche Auftraggeber, interessierte Bewerber, insbesondere 
Architekten, Ingenieure, Projektsteuerungsunternehmen, Beratungs- 
unternehmen und Rechtsanwälte.

Ziel 

Dieser Workshop ergänzt das Seminar „Die Vergabe von Architek-
ten- und Ingenieurleistungen“ (Referent RA Dr. Hänsel). Während 
in dem Seminar die rechtlichen Grundlagen vermittelt werden, legt 
dieser Workshop den Fokus auf die Gestaltung der Vergabeverfah-
ren. Angesichts begrenzter zeitlicher und finanzieller Ressourcen 
stellt die Gestaltung von Vergabeverfahren von Planungsleistun-
gen eine erhebliche Herausforderung für die öffentliche Hand dar. 
Im Workshop werden typische Situationen und Herausforderungen 
behandelt, die sich in der Praxis für die öffentliche Hand bzw. deren 
Verfahrensbetreuer immer wieder stellen. Ziel des Workshops ist 
es, die Mitarbeiter der Vergabestellen in die Lage zu versetzen, an-
hand standardisierter Vergabeunterlagen Planervergaben schnell, 
effektiv und kostengünstig durchführen zu können. Daneben soll 
es möglich sein, dass die Teilnehmer eigene Beschaffungsvorhaben 
in den Workshop mitbringen, um gemeinsam mit dem Referenten 
und den anderen Teilnehmern Lösungswege für die Ausschreibung 
aufzuzeigen.

Themen

1. Grundlagen

 – Wann darf der Auftraggeber verschiedene Fachplanungen 
  zusammen vergeben?
 – Müssen die Auftragswerte verschiedener Fachplanungen 
  addiert werden?
 – Wie wird das 20%-Kontingent berechnet und wie können 
  Teilleistungen nach dem 20%-Kontingent vergeben werden?
 – Wann muss ein offenes Verfahren durchgeführt werden?
 – Kein Angebot oder nur fehlerhafte Angebote: was nun?

2. Die Gestaltung der Vergabeunterlagen

 – Die wichtigste strategische Entscheidung: offenes Verfahren 
  oder Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb?
 – Beschreibung des Bauvorhabens
 – Beschreibung der nachgefragten Leistungen
 – Gestaltung des Planervertrages
 – Aufstellung der Eignungskriterien: Referenzen, Projekt-
  team usw.
 – Zusammenstellung der honorartechnischen Angaben: 
  anrechenbare Kosten, Honorarzone, Umbauzuschlag, 
  mitzuverarbeitende Bausubstanz, Besondere Leistungen, 
  Nebenkosten, Minderungsfaktoren
 – Auslegung der Angebote, formale Prüfung, Nachfordern 
  von Angaben bzw. Unterlagen
 – Abweichung der Bieter von Festlegungen der Ausschreibung, 
  insbesondere im Hinblick auf das Honorar

3. Wertung

 – Honorar: Honorarwertung oder Vorgabe eines Festhonorars?
 – Welche Wertungskriterien sind in welchen Situationen sinn-
  voll und angemessen?
 – Wie werden die Wertungskriterien beschrieben?
 – Sinnvolle Strukturierung und Definition der zu vergebenden 
  Punkte
 – Welche Ermessensspielräume hat der Auftraggeber?
 – Vorstellung einer Excel-basierten Wertungsmatrix

4. Begründung, Dokumentation und Information der Bieter

 – Wie ist die Wertungsentscheidung des Gremiums 
  zu begründen?
 – Welche Informationen müssen an die unterlegenen Bieter 
  gegeben werden?
 – Recht auf Akteneinsicht durch die unterlegenen Bieter?
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NEU



Nur, falls zutreffend: Benötigen Sie Fortbildungspunkte? ja nein

Sie erhalten ausführliche Seminarunterlagen. Der Seminarpreis versteht sich inkl. Mittagessen mit Softgetränk, Snacks, 
Tagungs- und Pausengetränke. 

Für Ihren Fortbildungsnachweis: Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung über 6 Zeitstunden (8 Weiterbildungspunkte der verschiedenen Architekten- 
und Ingenieurkammern: Bitte bei Anmeldung die für Sie zuständige Kammer angeben). Unsere fachbezogenen Veranstaltungen sind in der Regel für die 
Pflichtfortbildung nach § 15 FAO geeignet. Die abschließende Entscheidung über die Anerkennung bleibt jedoch der für den Teilnehmer zuständigen 
Anwaltskammer vorbehalten. 

Bleiben Sie auf dem 

Laufenden mit unserem 

IBR-SEMINARE-Newsletter!  

Online anmelden unter:  

www.ibr-seminare.de

Hiermit melde ich mich bzw. uns zu folgendem Seminar an:  Bitte in Druckbuchstaben
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Anmeldung: Fax: 0621 - 2 83 83,  
E-Mail: sandra.koden@ibr-seminare.de  

Kontakt bei Fragen:  
Sandra Koden Tel.: 0621 - 120 32-18
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